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duktionsgenossenschaften und Betriebe. sowie für 
den Abschluß der Verträge erfolgt noch eine be
sondere Anweisung.

X. Abschnitt 
Verträge

Zu § 32 der Verordnung
Durchführung der Vertragsabschlüsse 

§ 52
(1) In den Verträgen zwischen den ablief er ungs- 

pflichtigen Erzeugern und den Erfassungsbetrieben 
(-stellen) sind insbesondere folgende Bedingungen 
festzulegen:
1. Art, Menge und Güte des abzuliefernden Er

zeugnisses;
2. Ablieferungstermin;
3. Abnahmestellen;
4. Preise und Zahlungsfrist

(für alle Erfassungsbetriebe gilt eine Zahlungs
frist von zehn Tagen nach Abnahme des Er
zeugnisses);

5. die Sicherung der Vertragserfüllung, erforder
lichenfalls durch die Pflicht zur Ersatzlieferung 
von anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen;

6. die Berechtigung des Erzeugers (Anbauers), 
vom Erfassungsbetrieb die Bezahlung der lt. 
Vertrag gelieferten, aber nicht von ihm zum 
Termin abgenommenen Erzeugnisse zu ver
langen;

7. die Pflicht des Erfassungsbetriebes, dem Er
zeuger sofort Beanstandungen der Menge, Güte 
und Sorte mitzuteilen und auf der Abliefe
rungsbescheinigung zu vermerken;

8. die Berechtigung der Erfassungsbetriebe, die 
Abnahme abzulehnen, wenn die Lieferungen 
des Erzeugers den Vertragsbedingungen nicht 
entsprechen;

9. die Pflicht des Erzeugers, der seinen vertrag
lichen Verpflichtungen termingemäß nicht nach
gekommen ist, dies unverzüglich dem Erfas
sungsbetrieb mitzuteilen, der eine angemessene 
Nachfrist erteilen kann;

10. die Pflicht des Erzeugers, der die vertraglich 
vereinbarten Mengen oder Güte nicht liefern 
kann, dies dem Erfassungsbetrieb rechtzeitig 
mitzuteilen. Eine Vereinbarung über die Ände
rung oder Ergänzung des Vertrages zwischen 
den Vertragspartnern kann nur mit Zustim
mung des Rates des Kreises getroffen werden;

11. die Verpflichtung zum Schadenersatz bei 
Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen, ins
besondere wegen nicht rechtzeitiger Erfüllung 
des Vertrages.

§ 53
(1) Die Verträge sind zweifach auszufertigen. 

Eine Ausfertigung erhält der Erzeuger, die zweite 
der Erfassungsbetrieb. Die Vertragsmuster gibt das 
Staatssekretariat für Erfassung und Aufkauf 
heraus.

(2) Als Erfassungsbetriebe kommen bei den ein
zelnen Vertragskulturen in Betracht:

a) für Zuckerrüben die volkseigenen Zucker
fabriken;

b) für Obst die VEAB;
c) für Tabak die VEB Rohtabak;
d) für Faserpflanzen die VEAB;
e) für Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen und 

Korbweiden die VEAB.
(3) Der Abschluß von Verträgen der Erfassungs

betriebe mit volkseigenen Gütern und mit den 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
über die Ablieferung landwirtschaftlicher Erzeug
nisse bedarf der Bestätigung des Rates des Kreises.

(4) Die Erfassungsbetriebe haben in den Verträ
gen die Ablieferungstermine unter Beachtung der 
in der Verordnung und der in dieser Durchfüh
rungsbestimmung festgesetzten Termine festzu
legen.

Zu § 33 der Verordnung
§ 54

Ablicferungsbescheide an Stelle von Verträgen
(1) Kommt es mit einem Erzeuger nicht zu einer 

Vereinbarung über den Vertragsabschluß, so hat 
der Erfassungsbetrieb den Rat des Kreises zu be
nachrichtigen. Kommt es auch trotz der Vermittlung 
des Rates des Kreises nicht zum Vertragsabschluß,- 
so ist für die Ablieferung des betreffenden land
wirtschaftlichen Erzeugnisses ein Ablieferungs
bescheid auszuhändigen. Mit seiner Aushändigung 
ist die Ablieferungspflicht des Erzeugers begründet. 
An Stelle dieser Aushändigung kann der Rat des 
Kreises den Vertragsentwurf für verbindlich er
klären. Dem Erzeuger ist der verbindlich erklärte 
Vertrag mit der Mitteilung auszuhändigen, daß sich 
die Rechtsverhältnisse aus diesem Vertrag so re
geln, als wäre der Vertrag zwischen Erzeuger 
und Erfassungsbetrieb unmittelbar abgeschlossen 
worden.

(2) Kommt es zwischen einer Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaft und einem Erfassungs
betrieb über die Ablieferung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse nicht zum Vertragsabschluß, so hat der 
Rat des Kreises die Voraussetzungen für den Ab
schluß des Vertrages zu prüfen und dem Rat des 
Bezirkes zu berichten, der zu entscheiden hat.

XI. Abschnitt 
Durchführung der Differenzierung der Ablieferungs

mengen für tierische Rohstoffe im Jahre 1953

§ 55
Lederrohhäute, Körner, Hufe und Hornschuhe

(1) Die Räte der Bezirke haben die ihnen über
gebenen Planmengen auf die Kreise aufzuteilen. 
Diese Aufteilung hat unter Berücksichtigung des 
Anfalls aus Hausschlachtungen und der Ein- und 
Ausfuhrverpflichtungen und Übereinstimmung mit 
den Abteilungen für Handel und Versoi'gung und 
für Nahrungs- und Genußmittelindustrie beim Rat 
des Bezirkes zu erfolgen.

(2) Die Abteilungen für Erfassung und Aufkauf 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse bei den Räten der 
Kreise übergeben die Planmengen dem VEAB.

(3) Die Planmengen für Pelzfelle von Haustieren 
sind der VVEAB des Bezirkes aufgeteilt nach Krei
sen für den Bezirk zu übergeben.


